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 Veröffentlicht am 03.05.1994

Norm

ABGB §1414

WG Art17 D

Rechtssatz

Hat der Gläubiger die Kausalforderung abgetreten und wurde der Schuldner davon nach Begebung des Wechsels

jedoch vor Zahlung verständigt, ist, sofern sich der Wechsel noch beim ersten Wechselnehmer (dem Partner des

Grundgeschäftes) be=ndet, der Schuldner (=Zessus) verp?ichtet, die Honorierung des Wechsels wegen der

veränderten Rechtszuständigkeit zu verweigern. Dazu ist er wechselrechtlich auch in der Lage, da der mit der

Begebungsabrede vereinbarte Zweck der Wechselhingabe erfüllungshalber auf die Erfüllung einer Verbindlichkeit aus

dem Grundgeschäft gerichtet ist und damit die wechselrechtliche Beschränkung einschließt, daß der Wechselgläubiger

nicht aus dem Wechsel vorgehen kann, wenn der Erfüllungsanspruch nicht besteht.
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